
AB 15. JUNI 2012:
Ende der Gültigkeit der Kindermiteintragungen im Reisepass der Eltern

Ab 15. Juni 2012 benötigt jedes Kind für den Grenzübertritt einen eigenen Reisepass. Bereits
bestehende Kindermiteintragungen bleiben bis einschließlich 14. Juni 2012 gültig. Ein Reisepass,
in dem sich eine Kindermiteintragung befindet, behält bis zu dessen Ablaufdatum weiterhin seine
Gültigkeit – allerdings nur mehr für die Person, für die das Dokument ausgestellt ist, und nicht mehr
für die eingetragenen Kinder.

Bis zu einem Alter von zwei Jahren wird ein Kinderreisepass mit einer zweijährigen
Gültigkeitsdauer und ab dem zweiten Geburtstag mit einer fünfjährigen Gültigkeitsdauer
ausgestellt. Ab dem zwölften Geburtstag wird ein Erwachsenenpass für zehn Jahre
ausgestellt.

Der Reisepass für Minderjährige (Kinderreisepass) ist bis einschließlich des zweiten
Geburtstags bei Erstausstellung (ausgenommen Expresszustellungen) gebührenfrei,
kostet danach 30,- Euro und ab dem zwölften Geburtstag 75,90 Euro.

Wird ein Reisepass beantragt, werden auf dem Chip die personenbezogenen Daten
und das Lichtbild gespeichert. Ab dem zwölften Geburtstag werden auch die
Fingerabdrücke erfasst.

Weiterführende Informationen zur Passausstellung:
www.help.gv.at


